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RS UVS Oberösterreich 1994/08/23
VwSen-420058/5/Gf/Km

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.08.1994

Rechtssatz

Eine Abschiebung stellt lediglich die Vollstreckung des dieser zugrundeliegenden Aufenthaltsverbotsbescheides dar

und ist daher nicht gesondert mit Maßnahmenbeschwerde anfechtbar. Anderes würde nur gelten, wenn einer

Beschwerde gegen den letztinstanzlichen negativen Asylbescheid vom Verwaltungsgerichtshof die aufschiebende

Wirkung zuerkannt wird und diese eine vorläu ge Aufenthaltsberechtigung nach dem Asylgesetz nach sich zieht, weil

damit die Vollstreckbarkeit des Aufenthaltsverbotsbescheides gehemmt ist und so die bescheidmäßige Grundlage für

Abschiebung wegfällt. Dies tri t aber nur dann zu, wenn der Beschwerdeführer direkt aus dem Verfolgerstaat in das

Bundesgebiet eingereist ist. Zurückweisung.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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